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Prüfungsordnung 

 
der Rechtsanwaltskammer Köln 

für die Fortbildungsprüfung 
zum/r  

 „Geprüfter Rechtsfachwirt/Geprüfte Rechtsfachwirtin“  
 
 
 

Präambel: 
 
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Köln hat in seiner Sitzung vom 15. Dezem-
ber 2001 auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 05. De-
zember 2001 gem. § 46 Abs. 1 BBiG i. d. F. vom 21.9.1997 auf Grund der Verord-
nung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Rechtsfach-
wirt/Geprüfte Rechtsfachwirtin“ (BGBl. vom 31. August 2001, Seite 2250) folgende 
Prüfungsordnung erlassen: 
 
 
 

§ 1 Ziel der Fortbildungsprüfung 
 
Ziel der Fortbildungsprüfung ist der Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten, Erfah-
rungen und Eignung, die zur Verwaltung, Organisation und Leitung der Kanzlei eines 
Rechtsanwalts befähigen. Die Befähigung besitzt, wer das nicht anwaltliche Aufga-
benfeld einer Rechtsanwaltskanzlei beherrscht und qualifizierte Sachbearbeitung im 
anwaltlichen Aufgabenfeld leistet. 
 
 
 

§ 2 Prüfungsausschuss 
 
Die Rechtsanwaltskammer errichtet für die Abnahme der Fortbildungsprüfungen ei-
nen Prüfungsausschuss, der die Bildung mehrerer Prüfungskommissionen beschlie-
ßen kann.  
 
 

§ 3 Zusammensetzung 
 
(1)  Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder 

müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfun-
ngswesen geeignet sein. 

 
(2)  Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber 

und der Arbeitnehmer in gleicher Anzahl sowie mindestens ein Lehrer einer be-
rufsbildenden Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl  
 



 
 
 

der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein. 
Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Mitglieder jeder Gruppe vertreten sich 
untereinander. 

 
 
 

§ 4 Berufung der Ausschussmitglieder 
 
(1)  Die Mitglieder werden von der Kammer längstens für fünf Jahre berufen. Die 

Arbeitnehmermitglieder werden auf Vorschlag der im Kammerbezirk bestehen-
den Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit 
sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen. Der Lehrer einer berufs-
bildenden Schule wird im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder 
der von ihr bestimmten Stelle berufen. Werden Mitglieder nicht oder nicht in 
ausreichender Anzahl innerhalb einer von der Kammer gesetzten angemesse-
nen Frist vorgeschlagen, so beruft die Kammer insoweit nach pflichtgemäßem 
Ermessen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können nach Anhörung 
der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden. 

 
Die Sätze 1 bis 5 gelten für die stellvertretenden Mitglieder entsprechend. 
 

(2)  Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für 
Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 
wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der Kam-
mer mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 
 

(3) Von der Zusammensetzung des Prüfungsausschusses gemäß § 2 Abs. 2 darf 
nur abgewichen werden, wenn anderenfalls die erforderliche Zahl von Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann. 

 
 
 

§ 5 Befangenheit 
 
(1)  Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Prüfungsausschussmitglieder nicht mit-

wirken, die mit dem Prüfungsbewerber verheiratet oder verheiratet gewesen 
oder mit ihm in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder durch Annahme 
als Kind verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder 
bis zum zweiten Grad verschwägert sind, auch wenn die Ehe, durch welche die 
Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht. 

 
(2)  Mitwirken soll ebenfalls nicht der Arbeitgeber, soweit nicht besondere Umstän-

de eine Mitwirkung zulassen oder erfordern. 
 
(3) Prüfungsausschussmitglieder, die sich befangen fühlen, oder Prüfungsteilneh-

mer, die die Besorgnis der Befangenheit geltend machen wollen, haben dies 
vor der Prüfung der Kammer mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsa-
usschuss. 

 
(4)  Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Kammer, 

während der Prüfung der Prüfungsausschuss. 
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(5) Wenn infolge Befangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfun-

ngsausschusses nicht möglich ist, kann die Kammer die Durchführung der 
Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss, erforderlichenfalls einer anderen 
zuständigen Stelle übertragen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive 
Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. 

 
 
 

§ 6 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 
 
(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen 

Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben 
Mitgliedergruppe angehören. Der Prüfungsausschuss kann während seiner 
Amtszeit den Vorsitz zwischen den Gruppen wechseln. 

 
(2) Besteht der Prüfungsausschuss aus mehreren Prüfungskommissionen gilt der 

vorstehende Absatz entsprechend.  
 
(3)  Der Prüfungsausschuss und die jeweiligen Prüfungskommissionen sind be-

schlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Sie 
beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
 
 

§ 7 Geschäftsführung 
 
Die Kammer übernimmt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss dessen Ge-
schäftsführung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und Durchführung der 
Beschlüsse. 
 
 
 

§ 8 Verschwiegenheit 
 
Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle Prüfungsvorgänge gegenüber 
Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Das gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungs-
ausschuss. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Kammer. 
 
 
 

§ 9 Vorbereitung der Prüfung 
 
Die Kammer bestimmt die für die Durchführung der Prüfung maßgebenden Termine 
und setzt die Anmeldefristen fest, die mindestens drei Monate vorher durch das Mit-
teilungsblatt oder durch Rundschreiben bekannt gegeben werden. 
 
 

§ 10 Zulassungsvoraussetzungen 
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(1) Zur Prüfung ist zugelassen ein Prüfungsbewerber, der 
 

a) die Rechtsanwaltsgehilfen – oder Rechtsanwaltsfachangestelltenprüfung 
bestanden hat und danach mindestens zwei Jahre in einem Rechtsan-
waltsbüro fachlich und überwiegend in der Breite des Berufsbildes des 
Rechtsanwaltsfachangestellten tätig gewesen ist oder 6 Jahre in einem 
Anwaltsbüro fachlich und überwiegend in der Breite des Berufsbildes des 
Rechtsanwaltsfachangestellten ohne wesentliche Unterbrechung tätig ge-
wesen ist und 

 
b) Zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Prüfung seinen Arbeitsplatz oder sei-

nen ständigen Wohnsitz im Bezirk der Rechtsanwaltskammer hat und 
 
c) die von der Rechtsanwaltskammer entsprechend der Gebührenordnung 

für die Fortbildungsprüfung festgesetzte Prüfungsgebühr bezahlt hat. 
 
 
(2) Zur mündlichen Prüfung ist zuzulassen, wer den erfolgreichen Abschluss des 

schriftlichen Prüfungsteils, der nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, nachweist. 
  
 
(3) In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss von den Voraussetzungen des 

Absatzes (1) a) befreien, wenn glaubhaft gemacht wird, dass Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Erfahrungen, die die Zulassungen zur Prüfung rechtfertigen, in 
anderer Art und Weise erworben wurden. 

 
 

 
§ 11 Prüfungsanmeldung 

 
(1) Die Anmeldung erfolgt schriftlich innerhalb der von der Kammer festgesetzten 

Anmeldefrist unter Verwendung der von der Kammer genehmigten Anmelde-
formulare an die Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses, Riehler Straße 30, 
50668 Köln. 

 
(2) Der Anmeldung sind beizufügen: 
 

a) Angaben zur Person ( Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift) 
b) Nachweis der in § 10 Prüfungsordnung aufgeführten Zulassungsvor-

aussetzungen 
c) Eine Erklärung und ggf. Nachweis darüber, ob und mit welchem Erfolg der 

Prüfungsbewerber bereits an einer Prüfung zum Bürovorsteher/ geprüftem 
Rechtsfachwirt teilgenommen hat.  

d) Nachweis über die Zahlung der Prüfungsgebühr. 
 

 
 

§ 12 Entscheidung über die Zulassung 
 

(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss im Rahmen einer Zu-
lassungskonferenz. 
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(2) Die Zulassung ist dem Prüfungsbewerber rechtzeitig unter Angabe der Prü-

fungstage und des Prüfungsortes einschließlich der erlaubten Hilfsmittel mitzu-
teilen.  

 
(3) Nicht zugelassene Prüfungsbewerber werden unverzüglich schriftlich über die 

Entscheidung des Prüfungsausschusses unter Angabe der Ablehnungsgründe 
unterrichtet. Die Entscheidung ist durch Postzustellungsurkunde zuzustellen.  

 
 
 

§ 13 Prüfungsgegenstand 
 
Die Prüfung gliedert sich in die in § 3 der Fortbildungsverordnung genannten Gebiete 
 
- Büroorganisation und -verwaltung. 
- Personalwirtschaft und Mandantenbetreuung, 
- Mandatsbetreuung in Kosten-, Gebühren- und Prozessrecht, 
- Mandatsbetreuung in der Zwangsvollstreckung und im materiellen Recht. 
 
 

 
§ 14 Gliederung der Prüfung 

 
(1) Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen und in einen darauf folgenden 

mündlichen Prüfungsteil. 
 
(2) In der schriftlichen Prüfung ist je eine Aufsichtsarbeit aus jedem der in § 13 ge-

nannten vier Sachgebiete anzufertigen. Die Bearbeitungszeit für die schriftli-
chen Arbeiten in dem jeweiligen Sachgebiet beträgt drei Zeitstunden. Von der 
Prüfung in den Gebieten gemäß § 13 kann der Prüfungsteilnehmer auf Antrag 
in bis zu zwei schriftlichen Prüfungsteilen freigestellt werden, wenn er vor einer 
zuständigen Stelle, einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungsein-
richtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss eine Prüfung in den 
letzten fünf Jahren vor Antragstellung bestanden hat, deren Inhalt den Anforde-
rungen dieser Prüfungsfächer entspricht. Eine vollständige Freistellung ist nicht 
möglich. 

 
(3) Gegenstand der mündlichen Prüfung sind die in § 13 genannten vier Sachge-

biete. Die mündliche Prüfung besteht aus einem praxisorientierten Situations-
gespräch. Der Prüfungsteilnehmer sollte aber auf der Grundlage eines von zwei 
ihm zur Wahl gestellten übergreifenden praxisbezogenen Fällen nachweisen, 
dass er in der Lage ist, 

 
- Sachverhalte systematisch zu analysieren, zielorientiert zu bearbeiten und 

darzustellen sowie 
- Gespräche situationsbezogen vorzubereiten und durchzuführen. 

 
 Dem Prüfungsteilnehmer sind 20 Minuten Vorbereitungszeit zu gewähren. Der 

Präsentation der Lösung der gestellten Aufgabe schließt sich ein Fachgespräch 
an. Die Gesamtdauer der mündlichen Prüfung beträgt 30 Minuten. 
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§ 15 Leitung und Aufsicht der Prüfung 
 
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzenden von der zuständigen Prü-

fungskommission abgenommen. 
 
(2) Bei der schriftlichen Prüfung regelt der Prüfungsausschuss die Aufsichtsfüh-

rung, die sicherstellen soll, dass der Prüfungsteilnehmer die Arbeiten selbstän-
dig und nur mit den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführt. Es können da-
bei andere Personen zur Wahrnehmung von Aufsicht- oder Hilfsfunktionen her-
angezogen werden. Die Personen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. 

 
 
 

§ 16 Durchführung des schriftlichen Teils der Prüfung 
 
(1) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben bestimmt der Prüfungsausschuss. Sie sind 

der Kammer nach Durchführung der Prüfung mitzuteilen. 
 
(2)  Der Aufsichtführende hat eine Niederschrift zu fertigen, in der besonders zu 

vermerken ist: 
 

1.  der Beginn und das Ende der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit, 
 

2.  Unregelmäßigkeiten und besondere Vorkommnisse, 
 
3. die Namen der Prüfungsteilnehmer, die nicht erschienen sind oder die Arbei-

ten nicht abgegeben haben, 
 
4. der Rücktritt eines Prüfungsteilnehmers von der Prüfung. 
 

(3)  Nach Abschluss der Prüfung hat der Aufsichtführende die schriftlichen Arbeiten 
sowie die Niederschrift unverzüglich dem Prüfungsausschuss zu übermitteln. 

 
 
 

§ 17 Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen 
 
(1) Die schriftlichen Arbeiten werden von der Prüfungskommission bewertet. Der 

Bewertung wird das Bewertungsschema des § 19 zugrunde gelegt. Eine vom 
Prüfungsteilnehmer nicht abgegebene Arbeit ist mit der Note "ungenügend" zu 
bewerten.  

 
(2) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Prü-

fungsgebieten mit mangelhaft und die übrigen Prüfungsgebiete mit mindestens 
ausreichend bewertet worden, so ist dem Prüfungsteilnehmer in den mangelhaft 
bewerteten Prüfungsbereichen eine mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten, 
deren Dauer je Prüfungsgebiet 20 Minuten nicht überschreiten soll. Bei der Er-
mittlung der Note sind die Ergebnisse der schriftlichen Arbeit und der mündli-
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ichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.  
 
 
 

§ 18 Mündliche Prüfung 
 
Die mündliche Prüfung wird insgesamt nach Wahl des Prüfungsausschusses als Ein-
zel- oder Gruppenprüfung abgenommen. Der Bewertung wird das Bewertungssche-
ma des § 19 zugrundegelegt. Der Termin der mündlichen Prüfung wird vom Prüfun-
ngsausschuss bestimmt und den Prüfungsteilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungskommission und die Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfungsarbeiten sind spätestens zur mündlichen Prüfung mitzuteilen. 
 
 

 
§ 19 Bewertungsschema 

 
(1)  Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung der Prüfung sowie die Gesamt-

leistung sind - unbeschadet der Gewichtung von einzelnen Prüfungsleistungen 
aufgrund der Entscheidung des Prüfungsausschusses - wie folgt zu bewerten 

 
Punkte   Noten 
 
92 - 100    sehr gut eine den Anforderungen in besonderem Maße 

entsprechende Leistung 
81 - 91 gut eine den Anforderungen voll entsprechende Leis-

tung 
67 - 80 befriedigend eine den Anforderungen im Allgemeinen entspre-

chende Leistung 
50 - 66 ausreichend eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 

Ganzen den Anforderungen noch entspricht 
30 - 49 mangelhaft eine Leistung, die den Anforderungen nicht                     

entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die not-
wendigen Grundkenntnisse vorhanden sind 

0  - 29 ungenügend  eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht und bei der selbst die Grundkenntnisse lü-
ckenhaft sind 

 
(2) Die Prüfungsleistungen sind mit ganzen Punkten zu bewerten. Dezimalstellen 

werden ab 0,50 aufgerundet und darunter abgerundet. 
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§ 20 Feststellung des Ergebnisses der Gesamtprüfung 
 
(1) Im unmittelbaren Anschluss an den mündlichen Teil der Prüfung stellt die Prü-

fungskommission gemeinsam das Ergebnis der einzelnen Prüfungsleistungen 
und der Gesamtprüfung in geheimer Beratung fest. Die Prüfung ist bestanden, 
wenn der Prüfungsteilnehmer in allen Prüfungsleistungen gemäß § 3 der Fort-
bildungsverordnung ein mindestens ausreichendes Ergebnis erzielt hat. 

 
(2) Der Punktwert für die Gesamtnote wird errechnet, indem die Punktzahlen der 

Bewertungen der Aufsichtsarbeiten zu der mit zwei vervielfältigten Punktzahl 
der Bewertung der mündlichen Prüfung addiert und sodann die Summe durch 
sechs geteilt wird. 

 
(3) Im Anschluss an die Beratung teilt der Vorsitzende der Prüfungskommission 

dem Prüfungsteilnehmer das Ergebnis der Prüfung mit. Die Prüfung endet mit 
der Bekanntgabe des Ergebnisses. 

 
(4) Nach bestandener Prüfung erhält der Prüfungsteilnehmer ein Prüfungszeugnis. 

Die Kammer fertigt das Prüfungszeugnis entsprechend der Anlage 1 und 2 zu § 
6 Abs. 2 der Fortbildungsverordnung aus. 

 
 
 

§ 21 Öffentlichkeit 
 
(1)  Die Prüfung ist nicht öffentlich. Vertreter der obersten Landesbehörden, der 

Kammer, Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Berufsbildungsaus-
schusses, die nicht im Sinne von § 5 als befangen gelten, können bei der Prü-
fung anwesend sein. Sie haben sich jeder Einwirkung auf die Prüfung zu enthal-
ten. 

 
(2)  Bei der Beratung des Prüfungsausschusses über das Prüfungsergebnis dürfen 

Personen, die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, nicht anwesend 
sein. 

 
 
 

§ 22 Ausweispflicht und Belehrung 
 
Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Verlangen des Vorsitzenden oder des Auf-
sichtführenden über ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prüfung über 
den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehenden Zeiten, die erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu be-
lehren. 
 
 
 

§ 23 Verstöße gegen die Prüfungsordnung 
 
(1)  Bei Täuschungsversuchen kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass die 

Arbeit unter neuer Aufgabenstellung zu wiederholen ist. In schweren Fällen, 
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insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, ist der Bewerber von 
der Prüfung auszuschließen. 

 
(2)  Grobe Verstöße gegen Anordnungen zum Prüfungsablauf und grob ungebührli-

ches Verhalten berechtigen zum Ausschluss des Prüfungsteilnehmers von der 
Prüfung. 

 
(3)  Bei einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufs, z.B. durch grobe Verstöße 

gegen Anordnungen des Aufsichtführenden oder bei grob ungebührlichem Ver-
halten kann der Aufsichtführende den Prüfungsteilnehmer von der weiteren 
Teilnahme an diesem Prüfungsteil ausschließen, wenn das beanstandete Ver-
halten trotz zweimaliger Abmahnung fortgesetzt worden ist. Bei der Feststellung 
einer Täuschungshandlung kann der Aufsichtführende dem Prüfungsteilnehmer 
die weitere Teilnahme unter Vorbehalt gestatten oder ihn von der weiteren Teil-
nahme an diesem Prüfungsteil ausschließen. In schweren Fällen, insbesondere 
bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann der Aufsichtführende den Prü-
fungsteilnehmer von der jeweiligen Einzelprüfung ausschließen. 

 
(4)  Über die endgültigen Folgen eines Täuschungsversuchs entscheidet der 

Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüfungsteilnehmers. Er kann entwe-
der beschließen, dass die Arbeit, bei der eine Täuschungshandlung festgestellt 
worden ist, unter neuer Aufgabenstellung zu wiederholen ist oder beschließen, 
dass der Prüfungsteil als "ungenügend" zu bewerten ist. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann der Prüfun-
ngsausschuss auch den Ausschluss des Prüfungsteilnehmers von der Prüfung 
beschließen. In diesem Falle ist die Prüfung für nicht bestanden zu erklären mit 
der Maßgabe, dass im Falle der Wiederholungsprüfung sämtliche Fächer neu 
zu prüfen sind. 

 
(5)  Bei nachträglicher Feststellung von Täuschungsversuchen innerhalb eines Jah-

res, gerechnet vom Zeitpunkt der Beendigung der Prüfung, kann die Kammer 
eine abgeschlossene Prüfung für ungültig erklären. Das Prüfungszeugnis wird 
dann eingezogen. 

 
 
 

§ 24 Rücktritt, Nichtteilnahme 
 
(1)  Der Prüfungsteilnehmer kann bis zum Beginn des schriftlichen Teils der Prüfun-

ng durch schriftliche Erklärung gegenüber der Kammer oder dem Prüfungsau-
sschuss von der Prüfung zurücktreten. Die Prüfung gilt dann als nicht abgelegt.

 
(2) Nimmt der Prüfungsbewerber nach Beginn der Prüfung an der weiteren Prüfung 

nicht teil, so können bereits erbrachte, in sich abgeschlossene Prüfungsleistun-
gen nur anerkannt werden, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme 
vorliegt (z.B. Erkrankung/Nachweis durch Vorlage eines ärztlichen Attestes). 
Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anerkennung bereits erbrach-
ter Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 
(3)  In allen anderen Fällen einer Nichtteilnahme gilt die Prüfung als nicht bestan-

den. 
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§ 25 Wiederholungsprüfung 
 
(1)  Eine nicht bestandene Fortbildungsprüfung kann gemäß § 7 der Fortbildungs-

verordnung zweimal wiederholt werden. Die Prüfung kann frühestens zum 
nächsten Prüfungstermin wiederholt werden. 

 
(2)  Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung gelten sinngemäß. Bei der 

Anmeldung sind außerdem Ort und Datum der vorausgegangenen Prüfung an-
zugeben.  

 
(3)  Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden, um das Ergebnis zu 

verbessern. 
 
 

 
§ 26 Prüfung Behinderter 

 
Soweit Behinderte an der Prüfung teilnehmen, sind deren besondere Bedürfnisse 
und Belange bei der Durchführung der Prüfung in gebührender Weise zu berück-
sichtigen. 
 
 

 
§ 27 Rechtsmittel 

 
Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschusses sowie der Kammer sind 
bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den Prüfungsbewerber bzw. -teil-nehmer mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Diese richtet sich im Einzelnen nach der 
Verwaltungsordnung und den Ausführungsbestimmungen des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
 
 

§ 28 Prüfungsunterlagen 
 
Auf Antrag ist dem Prüfungsteilnehmer nach Abschluss der Prüfung Einsicht in seine 
Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, 
die Anmeldung und Niederschriften sind fünf Jahre aufzubewahren. 
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§ 29 Inkrafttreten 
 
Die Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Justizministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der 
Rechtsanwaltskammer Köln in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
Die vorstehende Prüfungsordnung wird hiermit ausgefertigt und in den Mitteilungen 
der Rechtsanwaltskammer Köln veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
Köln, den gez. Dr. Thümmel 
       (Präsident) 
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